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Umsatzsteuerbetrug soll künftig
nach EU-weit einheitlichen Re-
geln verstärkt bekämpft werden.
Diesem Ziel entsprechend wurde
im Rahmen des am 22. Juli 2019
im Bundesgesetzblatt veröffent-
lichten EU-Finanzanpassungsge-
setz 2019 (EU-FinAnpG 2019) ein
neuer finanzstrafrechtlicher Tat-
bestand geschaffen. Darüber hin-
aus kommt es vor allem zu Straf-
verschärfungen bei den schon bis-
her im Finanzstrafgesetz
(FinStrG) verankerten Delikten.

Grenzüberschreitender
Steuerbetrug Problem der EU

Die Richtlinie 2017/1371 vom 5.
Juli 2017 über die strafrechtliche
Bekämpfung von gegen die finan-
ziellen Interessen der Union ge-
richtetem Betrug (sogenannte
„PIF Richtlinie“) enthält Mindest-
vorschriften für die Definition von
Straftatbeständen und Strafen zur
Bekämpfung von Betrug zum
Nachteil der finanziellen Interes-
sen der EU.

In Bezug auf Umsatzsteuer-Ein-
nahmen wurde dabei zwischen
den Mitgliedstaaten die Einigung
erzielt, dass die Richtlinie nur bei

schwerwiegenden Verstößen ge-
gen das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem Anwendung finden
soll, zumal die Umsatzsteuer pri-
mär eine nationale Abgabe dar-
stellt. Wie den Gesetzesmateriali-
en zum EU-FinAnpG 2019 zu ent-
nehmen ist, liegt die Differenz
zwischen erwarteter und tatsäch-
lich eingehobener Umsatzsteuer
EU-weit jährlich bei rund EUR
150 Milliarden. Es wird vermutet,
dass ein erheblicher Anteil dieses
Fehlbetrages auf strafrechtlich re-
levante Konstruktionen, wie etwa
Umsatzsteuerkarusselle, zurück-
zuführen ist.

Finanzstrafrechtliche
Umsetzung der Richtlinie

Durch das EU-FinAnpG 2019 wur-
de nunmehr in § 40 FinStrG der
Tatbestand des „grenzüberschrei-
tenden Umsatzsteuerbetruges“
geschaffen, der grundsätzlich
dann zur Anwendung gelangt,
wenn der Einnahmenausfall an
Umsatzsteuer im Gemeinschafts-
gebiet insgesamt mindestens EUR
10 Millionen beträgt. Für die Be-
rechnung der Wertgrenze ist da-
bei auf eine Gesamtbetrachtung
(österreichische Umsatzsteuer
und Umsatzsteuer, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union in Zusammen-
hang mit einem grenzüberschrei-
tenden Umsatzsteuerbetrug ent-
standen ist) abzustellen. Die für
die Anwendbarkeit des § 40
FinStrG notwendigerweise zu kal-
kulierende Höhe des Einnahmen-
ausfalls an Umsatzsteuer hat da-
bei grundsätzlich dergestalt zu er-
folgen, dass der Berechnung stets
jene Beträge zugrunde zu legen
sind, die bei Entstehung der Steu-
erschuld im Inland anzusetzen
wären. Ein ausländischer Einnah-
menausfall an Umsatzsteuer wird
daher – vereinfacht formuliert –
nach österreichischem Recht be-
rechnet. Der Beschuldigte hat je-

doch die Möglichkeit, einen allen-
falls tatsächlich niedrigeren Ein-
nahmenausfall im Ausland nach-
zuweisen, indem er einen rechts-
kräftigen Steuerbescheid der für
die Abgabenerhebung im EU-Aus-
land zuständigen Behörde bei-
bringt. Das Gesetz normiert damit
eine (verfassungsrechtlich wohl
bedenkliche) Beweislastumkehr
hinsichtlich des sachlichen An-
wendungsbereiches einer Strafbe-
stimmung.

Wird die Wertgrenze von 10
Millionen Euro erreicht oder über-
schritten, so ist nach § 40 FinStrG
zu bestrafen, wer vorsätzlich ein
grenzüberschreitendes Betrugs-
system schafft oder sich daran be-
teiligt,
● in dem er falsche, unrichtige
oder unvollständige Umsatzsteu-
ererklärungen oder Unterlagen
verwendet oder vorlegt, oder
● umsatzsteuerrelevante Informa-
tionen unter Verletzung einer ge-
setzlichen Verpflichtung ver-
schweigt, oder
● unter Einreichung von richti-
gen Umsatzsteuererklärungen be-
trügerisch Einnahmenausfälle an
Umsatzsteuer herbeiführt, in dem
die geschuldete Umsatzsteuer
nicht spätestens am Fälligkeitstag
entrichtet wird oder unrechtmä-
ßig Umsatzsteuergutschriften gel-
tend gemacht werden.

Ein grenzüberschreitender Um-
satzsteuerbetrug kann daher auch
trotz Abgabe einer richtigen Um-

satzsteuererklärung begangen
werden. Von dieser Tatmodalität
sollen jene Betrugsfälle erfasst
werden, in denen im Rahmen ei-
nes grenzüberschreitenden Um-
satzsteuerbetrugssystems zwar
gesetzeskonforme Steuererklä-
rungen eingereicht werden, je-
doch von vornherein der Vorsatz
besteht, die Umsatzsteuer nicht
zu entrichten.

Außerhalb des Anwendungsbe-
reiches des § 40 FinStrG werden
finanzstrafrechtliche Konsequen-
zen hingegen (wie bisher) durch
die rechtzeitige Abgabe richtiger
Umsatzsteuererklärungen ausge-
schlossen.

Der grenzüberschreitende Um-
satzsteuerbetrug ist mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jah-
ren zu ahnden. Neben einer acht
Jahre nicht übersteigenden Frei-
heitsstrafe kann eine Geldstrafe
bis zu 2,5 Millionen Euro ver-
hängt werden. Verbände (insbe-
sondere juristische Personen und
Personengesellschaften) sind mit
einer Verbandsgeldbuße von bis
zu 8 Millionen Euro zu bestrafen.

Änderungen von
Strafbestimmungen

Beim Tatbestand der Abgabenhin-
terziehung (§ 33 FinStrG) wurde
die maximale Strafdrohung für
die (in schwerwiegenden Fällen)
zusätzlich zur Geldstrafe zu ver-
hängende Freiheitsstrafe von bis-
her zwei Jahren auf vier Jahre er-
höht. Dasselbe gilt für die in § 35
FinStrG normierten Tatbestände
(Schmuggel, Hinterziehung von
Eingangs- und Ausgangsabgaben)
sowie für die Abgabenhehlerei
(§ 37 FinStrG), wenn der strafbe-
stimmende Wertbetrag mehr als
100.000 Euro beträgt.

Gravierender sind die Ände-
rungen beim Abgabenbetrug
(§ 39 FinStrG). Dieser liegt in sei-
ner Grundvariante bei einer Ab-
gabenhinterziehung mit hoher

krimineller Energie (Urkunden-
fälschung, Scheingeschäfte, etc.)
vor, wenn die hinterzogenen Ab-
gaben mehr als 100.000 Euro be-
tragen. Hier sieht das Gesetz als
vorrangige Sanktionsfolge die
(„primäre“) Freiheitsstrafe vor.
Dazu steht dem Schöffengericht
nunmehr ein Strafrahmen von bis
zu fünf Jahren zur Verfügung. Ne-
ben einer Freiheitsstrafe von bis
zu vier Jahren kann zusätzlich ei-
ne Geldstrafe von bis zu 1,5 Milli-
onen Euro verhängt werden. Die
maximale Verbandsgeldbuße be-
trägt 5 Millionen Euro.

Übersteigt der strafbestimmen-
de Wertbetrag 500.000 Euro, ist
eine Freiheitsstrafe von zumin-
dest einem bis zu maximal zehn
Jahren vorgesehen. Hier kann ne-
ben einer Freiheitsstrafe von ma-
ximal acht Jahren eine Geldstrafe
von bis zu 2,5 Millionen Euro ver-
hängt werden. Die maximale Ver-
bandsgeldbuße beträgt nunmehr
bei einem Hinterziehungsbetrag
von mehr als 500.000 Euro bis zu
8 Millionen Euro.

Der bisher in § 38 FinStrG ent-
haltene Qualifikationstatbestand
der gewerbsmäßigen Tatbegehung
ist entfallen. Stattdessen wird die
Absicht, sich selbst oder auch ei-
nem Verband (als dessen Ent-
scheidungsträger) durch wieder-
kehrende Begehung eine nicht
nur geringfügige fortlaufende Ein-
nahme zu verschaffen, explizit als
Erschwerungsgrund im Rahmen
der Strafbemessung genannt
(§ 23 Abs 2 FinStrG). Eine wieder-
kehrende Begehung liegt nach
dem Gesetzeswortlaut vor, wenn
der Täter bereits zwei solche Ta-
ten begangen hat oder einmal we-
gen einer solchen Tat bestraft
worden ist. ■

Einheitliche Regeln gegen
Umsatzsteuerbetrug

Grenzüberschreitender Umsatzsteuerbetrug und jüngste Änderungen im Finanzstrafrecht.
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